
 

Auszug aus dem substanziellen Protokoll 
10. Ratssitzung vom 13. Juli 2022 
 
 
 

401. 2020/35 
Weisung vom 29.06.2022: 
Dringliche Motion der AL-Fraktion betreffend Erweiterung der Rechtsgrundlage für 
die Auszahlung von Objektbeiträgen an Einrichtungen privater Anbieter für Kinder 
im Vorschulalter, Änderung der Verordnung über die familienergänzende Kinder-
betreuung, Antrag auf Fristerstreckung 

  
Der Stadtrat beantragt sofortige materielle Behandlung und eine Fristerstreckung zur 
Vorlage einer Weisung zur Motion GR Nr. 2020/35. 
 
Der Rat stimmt der sofortigen materiellen Behandlung stillschweigend zu. 
 
Namens des Stadtrats nimmt der Vorsteher des Sozialdepartements Stellung. 
 
STR Raphael Golta: Ursprünglich war geplant, dem Gemeinderat die Themen der Qua-
litätsförderung und Sicherung im Kitabereich diesen Herbst mit einer veränderten 
Rechtsgrundlage vorzulegen. Mittlerweile entschieden wir uns aber dazu, zuerst die Fi-
nanzierung von zusätzlichen Qualitätsmassnahmen basierend auf der aktuellen Verord-
nung umzusetzen und die Revision der Verordnung um ein Jahr zu verschieben. Damit 
können die Massnahmen stärker gestaffelt werden. Weil der Kanton eine neue Rechts-
grundlage mit zusätzlichen Möglichkeiten in die Vernehmlassung gab, können wir nicht 
garantieren, dass wir alle Massnahmen bis im Herbst nächsten Jahres in einer Verord-
nung regeln können. Die neue Rechtsgrundlage würde uns zukünftig allenfalls zusätzli-
che Massnahmen ermöglichen. Diese werden wir aber erst in einer dritten Tranche prü-
fen können. Vorerst geht es darum, basierend auf der aktuellen Rechtsgrundlage Mass-
nahmen zu ergreifen. Neue Massnahmen basierend auf einer veränderten Rechtsgrund-
lage würden wir erst in einem Jahr in Angriff nehmen. Aus diesem Grund danke ich 
Ihnen, wenn Sie unserer Fristerstreckung zustimmen. 
 
Walter Angst (AL) stellt namens der AL-Fraktion folgenden Änderungsantrag zum  
Antrag des Stadtrats: Die AL beantragt die Reduktion der Fristerstreckung auf sechs Mo-
nate. Wir sind einverstanden, dass die neue Verordnung erst auf den 1. Januar 2025 in 
Kraft tritt. Wir sind aber der Meinung, dass der Stadtrat in der Lage sein sollte, dem Ge-
meinderat in einem Dreivierteljahr die entsprechende Anpassung vorzulegen. Es ist 
keine Hexerei, den Objektkredit so zu erweitern, dass man Qualitätsverbesserungs-
massnahmen wiederkehrend mit Objektbeiträgen an Kitas finanzieren kann. Um zu ei-
nem raschen Ergebnis zu kommen, ist es wesentlich, dass man mit allen Partnerinnen 
und Partnern – wie dem Schweizerischen Verband des Personals öffentlicher Dienste 
(VPOD), dem Kita-Dialog, aber auch kibesuisse – diskutiert. 
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Die Frist zur Erfüllung der am 28. Oktober 2020 überwiesenen Dringlichen Motion,  
GR Nr. 2020/35, der AL-Fraktion vom 29. Januar 2020 betreffend Erweiterung der 
Rechtsgrundlage für die Auszahlung von Objektbeiträgen an Einrichtungen privater  
Anbieter für Kinder im Vorschulalter, Änderung der Verordnung über die familienergän-
zende Kinderbetreuung, wird um zwölfsechs Monate bis zum 28. OktoberApril 2023  
verlängert. 
 
Weitere Wortmeldung: 
 
Marcel Tobler (SP): Die SP unterstützt den Antrag des Stadtrats. Wir sind mit der The-
matik mitten in der Diskussion zur parlamentarischen Initiative. Wir halten es für den fal-
schen Weg, hier zeitlichen Druck aufzubauen. STR Raphael Golta begründete die Fris-
terstreckung und wir sind mit den 12 Monaten einverstanden. 
 
Der Rat lehnt den Antrag von Walter Angst (AL) mit 36 gegen 75 Stimmen (bei 0 Enthal-
tungen) ab. 
 
Der Rat stimmt dem Antrag des Stadtrats mit 93 gegen 17 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) 
zu. 
 
 
Damit ist in Übereinstimmung mit dem Stadtrat beschlossen: 
 
Die Frist zur Erfüllung der am 28. Oktober 2020 überwiesenen Dringlichen Motion,  
GR Nr. 2020/35, der AL-Fraktion vom 29. Januar 2020 betreffend Erweiterung der 
Rechtsgrundlage für die Auszahlung von Objektbeiträgen an Einrichtungen privater  
Anbieter für Kinder im Vorschulalter, Änderung der Verordnung über die familienergän-
zende Kinderbetreuung, wird um zwölf Monate bis zum 28. Oktober 2023 verlängert. 
 
Mitteilung an den Stadtrat 

 
 
 
Im Namen des Gemeinderats 
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Sekretariat 


